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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2  

des Baugesetzbuchs für das Gebiet „Weitlingstraße“ im Bezirk Lichtenberg von Berlin
Vom 17. Mai 2018

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Lich-
tenberg von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs der Er-
haltungsverordnung „Weitlingstraße“ gemäß § 1 dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforderliche Genehmi-
gung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 
BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 BauGB mit 
einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen und 
nicht auf die in § 26 Nummer 3 bezeichneten Grundstücke. Das Be-
zirksamt Lichtenberg von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 3 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB 
und gemäß § 32 Absatz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Mai 2018

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Michael  G r u n s t
Bezirksbürgermeister

Birgit  M o n t e i r o 
Bezirksstadträtin  

für Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und Arbeit

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) sowie 
§ 12 Absatz 2 Nummer 4 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) 
in der Fassung vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. März 2016 (GVBl. 
S. 90), wird verordnet:

§ 1  
Geltungsbereich des Erhaltungsgebietes „Weitlingstraße“

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Weitlingstraße“ im Bezirk Lichtenberg von Berlin. Die Karte ist 
Bestandteil der Verordnung. Die Innenkante der schwarzen Linie 
bildet die Gebietsgrenze und umfasst folgende Flächen: Das Gelän-
de zwischen der Frankfurter Allee, der Straße Alt-Friedrichsfelde, 
der östlichen Grenze des Grundstücks Alt-Friedrichsfelde 3, der öst-
lichen Grenze der Grundstücke Einbecker Straße 47, 49 und 53, der 
Einbecker Straße, der Lincolnstraße, der Bietzkestraße, der Marie-
Curie-Allee, der Rummelsburger Straße, der Lückstraße, der östli-
chen Grenze des Grundstücks Lückstraße 32, der rückwärtigen 
Grenzen der Grundstücke Lückstraße 18 – 32, der östlichen Grenze 
des Grundstücks Fischerstraße 14 und deren nördlicher Verlänge-
rung, der Fischerstraße, der Schlichtallee, der Lückstraße, des Ar-
chibaldwegs, der westlichen Grenze des Grundstücks Münsterland-
straße 5 und deren nordöstlicher Verlängerung, der Giselastraße, der 
westlichen Grenze des Grundstücks Sophienstraße 38 und deren 
nordöstlicher Verlängerung entlang der Bahnanlagen, den rückwär-
tigen Grenzen der Grundstücke Eitelstraße 9 – 18, der nördlichen 
Grenze des Grundstücks Eitelstraße 9, der Eitelstraße, der nördli-
chen Grenze der Grundstücke Eitelstraße 86 und Weitlingstraße 24, 
der Weitlingstraße, den nördlichen Grenzen der Grundstücke Ire-
nenstraße 22 – 25, der Wönnichstraße, Einbecker Straße und der 
Straße zur Frankfurter Allee im Bezirk Lichtenberg, Ortsteile Rum-
melsburg und Friedrichsfelde.

§ 2 
Gegenstand der Verordnung  

für das Erhaltungsgebiet „Weitlingstraße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. 
Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusammen-
setzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung der 
baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Sie ist 
ferner zu erteilen, wenn die Änderung der baulichen Anlage der Her-
stellung eines zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer durch-
schnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauordnungs-
rechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung ist auch 
zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der Anpas-
sung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanforderun-
gen der Energieeinsparungsverordnung dient.
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Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre 2-50/24 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Ortsteil Kreuzberg
Vom 29. Mai 2018

Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Fünften Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird 
verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 14. Juni 2017 (GVBl. S. 335) erlasse-

ne Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 28. Juni 2019 ver-
längert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin geltend ma-
chen; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzu-
legen. Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
unbeachtlich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für 
die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 29. Mai 2018

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Knut  M i l d n e r - S p i n d l e r
Stellvertretender  

Bezirksbürgermeister

Florian  S c h m i d t
Bezirksstadtrat
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Fünfte Verordnung
zur Änderung der Umweltschutzgebührenordnung

Vom 5. Juni 2018

f) Eignungsfeststellung oder Feststellungsbescheid 
nach § 63 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz für 
Anlagen, Anlageteile oder Schutzvorkehrungen 
(je nach Aufwand) 500 – 5 000

g) Untersagung oder Festsetzung von Anforderun-
gen an die Errichtung oder den Betrieb für An-
lagen ohne Eignungsfeststellung nach § 41 Ab-
satz 2 der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen 100 – 1 000

h) Ausnahmeentscheidung nach § 41 Absatz 3 der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (Absehen von der 
Eignungsfeststellung) 50 – 750

i) Rücknahme oder Widerruf einer Eignungsfest-
stellung nach § 63 Absatz 1 Wasserhaushalts-
gesetz  150 – 2 500

j) Zulassung des vorzeitigen Einbaus nach § 63 
Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 58 Ab-
satz 4 in Verbindung mit § 17 Wasserhaushalts-
gesetz oder die nachträgliche Anordnung von 
Inhalts- und Nebenbestimmungen zu dieser Zu-
lassung nach § 63 Absatz 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit § 58 Absatz 4 in Verbindung mit § 13 
Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz  150 – 750

k) Anordnung zum Abschluss eines Überwa-
chungsvertrages nach § 46 Absatz 1 der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen 150 – 750

l) Anerkennung von Sachverständigenorganisa-
tionen (SVO) nach § 52 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen  500 – 5 000

m) Anerkennung von Güte- oder Überwachungs-
gemeinschaften (GÜG) nach § 57 der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen 500 – 5 000

n) Zustimmung für die Abweichung von den An-
forderungen für Sachverständige für die Zerti-
fizierung und Überwachung von Fachbetrieben 
nach § 53 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 150 – 500

o) Änderung oder Verlängerung der Anerkennung  250 – 2 500
p) Widerruf oder Rücknahme der Anerkennung 

einer Sachverständigenorganisation nach § 54 
Absatz 1 der Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen oder nach 
§ 49 oder § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz 250 – 2 500

q) Widerruf oder Rücknahme der Anerkennung 
einer Güte- und Überwachungsgemeinschaft 
nach § 59 Absatz 1 der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen oder nach § 49 oder § 48 Verwaltungs-
verfahrensgesetz 250 – 2 500

Auf Grund des § 6 Absatz 1 des Gesetzes über Gebühren und Bei-
träge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt durch Artikel IV 
des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) geändert 
worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Das Gebührenverzeichnis (Anlage zu § 1 Absatz 1) der Umwelt-

schutzgebührenordnung vom 11. November 2008 (GVBl. S. 417), 
die zuletzt durch Verordnung vom 6. Dezember 2016 (GVBl. S. 883) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Tarifstelle 1012 werden die Wörter „§§ 3c und 3e Ab-

satz 1 Nummer 2“ durch die Wörter „den Bestimmungen“ und 
die Angabe „§ 16h“ durch die Wörter „den einschlägigen Be-
stimmungen“ ersetzt.

2. In der Tarifstelle 5015 werden zwischen den Ziffern 2 b und 2 c 
das Wort „und“ eingefügt und in der Ziffer 2 c nach dem Wort 
„Aquifer“ die Wörter „je angefangene 1.000 m³“ angefügt.

3. In der Tarifstelle 5049 werden nach dem Wort „gemäß“ die Wör-
ter „§ 100 Absatz 1 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit“ 
eingefügt und die Wörter „in Verbindung mit § 17 Absatz 1 des 
Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes“ gestrichen.

4. Die Tarifstelle 5072 wird wie folgt gefasst:

„a) Anordnungen von Maßnahmen zur Einhaltung 
der Anforderungen an Abwassereinleitungen 
nach § 2 der Indirekteinleiterverordnung in Ver-
bindung mit § 100 Absatz 1 Satz 2 Wasserhaus-
haltsgesetz oder zur Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben an Abwasseranlagen im Sinne 
des § 60 Wasserhaushaltsgesetz 80 – 1 000

b) Anordnung einer Nachprüfung nach § 4 Absatz 2 
Satz 5 Indirekteinleiterverordnung in Verbin-
dung mit § 100 Absatz 1 Satz 2 Wasserhaus-
haltsgesetz 80 – 1 000“

5. Die Tarifstelle 5081 wird wie folgt gefasst:

„a) Anordnung nach § 16 Absatz 1 und 2 der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen 100 – 1 000

b) Erteilung von Ausnahmen nach § 16 Absatz 3 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 75 – 750

c) Befreiung in Schutzgebieten und Überschwem-
mungsgebieten nach § 49 Absatz 4 oder § 50 
Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  75 – 750

d) Entscheidung zur Selbsteinstufung von Gemi-
schen nach § 9 oder § 10 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen  50 – 500

e) Entscheidung über die Art der Rückhaltung 
nach § 19 Absatz 6 der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen 75 – 300
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r) Befristete erneute Anerkennung einer Sachver-
ständigenorganisation nach Erlöschen der An-
erkennung wegen der Entscheidung über die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 54 Ab-
satz 2 Satz 2 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)  20

s) Befristete erneute Anerkennung einer Güte- 
und Überwachungsgemeinschaft nach Erlö-
schen der Anerkennung wegen der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens (§ 59 Absatz 2 Satz 2 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen)  20

t) Anordnung zur Aufhebung der Bestellung eines 
Sachverständigen nach § 55 Nr. 1 c) der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen 50 – 250

u) Maßnahmen zur Überwachung von Sachver-
ständigenorganisationen oder Güte- und Über-
wachungsgemeinschaften

nach 
Zeitaufwand 

v) Anordnung von regelmäßigen Prüfungen nach 
§ 46 Absatz 2 und 3 der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen in Verbindung mit § 100 Absatz 1 
Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz, Anordnung von 
Prüfungen nach Mängelbeseitigung nach § 46 
Absatz 5 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in 
Verbindung mit § 100 Absatz 1 Satz 2 Wasser-
haushaltsgesetz sowie Anordnung einer einma-
ligen Prüfung oder wiederkehrender Prüfungen 
nach § 46 Absatz 4 der Verordnung zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen 50 – 500

w) Anordnung zur Vorlage des Prüfberichtes nach 
§ 47 Absatz 3 der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
in Verbindung mit § 100 Absatz 1 Satz 2 Was-
serhaushaltsgesetz  50 – 150

x) Anordnung zur Mängelbeseitigung oder Außer-
betriebnahme nach § 48 der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen in Verbindung mit § 100 Absatz 1 
Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz 100 – 1 000

y) Anordnung von technischen oder organisatori-
schen Anpassungsmaßnahmen für bestehende 
Anlagen nach § 68 Absatz 4 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen oder nach § 68 Absatz 10 Satz 3 
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 100 – 1 000

z) Festlegung von Anforderungen für bestehende 
Anlagen nach § 69 Absatz 1 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen 100 – 1 000“

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 5. Juni 2018

Der Senat von Berlin 

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Regine  G ü n t h e r
Senatorin für Umwelt, Verkehr 

und Klimaschutz
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Verordnung 
zur Durchführung des  

Baugesetzbuchs (DVO-BauGB)
Vom 5. Juni 2018

(3) Der Umlegungsausschuss besteht aus einem vorsitzenden Mit-
glied, einem stellvertretend vorsitzenden Mitglied und drei weiteren 
Mitgliedern sowie deren Stellvertretenden.

(4) Von dem vorsitzenden und dem stellvertretend vorsitzenden 
Mitglied muss eines die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt des Laufbahnzweiges vermessungstechnischer 
Dienst und das andere die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt, des Laufbahnzweiges nichttechnischer Dienst 
haben. Von den drei weiteren Mitgliedern müssen zwei in der Er-
mittlung von Grundstückswerten oder sonstigen Wertermittlungen 
sachkundig und erfahren sein (Sachverständige) und das dritte Mit-
glied muss in der städtebaulichen Planung tätig sein und die Befähi-
gung für die Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt des Laufbahn-
zweiges technischer Dienst haben. Für die weiteren Mitglieder sol-
len stellvertretende Mitglieder gewählt oder berufen werden; im 
Falle der Vertretung soll das vertretende Mitglied die gleichen Vor-
aussetzungen erfüllen, wie das Mitglied, das vertreten wird.

(5) Das vorsitzende und das stellvertretend vorsitzende Mitglied 
werden vom Bezirksamt für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die 
weiteren Mitglieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
werden von der Bezirksverordnetenversammlung für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Im Falle des Absatzes 1 Satz 2 werden die Mit-
glieder und die stellvertretenden Mitglieder von dem für das Geoin-
formations- und Vermessungswesen zuständigen Mitglied des Se-
nats für die Dauer von fünf Jahren berufen. § 7 Absatz 3 Nummer 2 
und 3 sowie § 9 gelten entsprechend.

(6) Kein Mitglied darf hauptamtlich mit der Verwaltung von 
Grundstücken des Landes Berlin befasst sein. Für die Entschädigung 
der Mitglieder gilt §11 entsprechend.

§ 2 Verfahren des Umlegungsausschusses
Der Umlegungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens 

vier Mitglieder anwesend sind. Zu den Sitzungen des Umlegungs-
ausschusses können weitere Personen mit beratender Stimme hinzu-
gezogen werden. Die Sitzungen des Umlegungsausschusses sind 
nicht öffentlich.

§ 3 Umlegungsverfahren
(1) Das Bezirksamt, im Falle des § 1 Absatz 1 Satz 2 die für das 

Geoinformations- und Vermessungswesen zuständige Senatsver-
waltung, ordnet die Umlegung an (§ 46 Absatz 1 Baugesetzbuch). 

(2) Der Umlegungsausschuss beschließt über
1. die Einleitung der Umlegung (§ 47 Baugesetzbuch),
2. die Aufstellung des Umlegungsplanes und des Teilumlegungs-

planes (§ 66 Absatz 1 Baugesetzbuch),
3. die Inkraftsetzung von Teilen des Umlegungsplanes (§ 71 Ab-

satz 2 Baugesetzbuch),
4. die Änderung des Umlegungsplanes (§ 73 Baugesetzbuch),
5. die Vorwegnahme der Entscheidung (§ 76 Baugesetzbuch),
6. die vorzeitige Besitzeinweisung (§ 77 Absatz 1 Baugesetzbuch) 

und
7. die vereinfachte Umlegung (§ 82 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch).

(3) Die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Um-
legungsausschusses sowie die Wahrnehmung der übrigen Aufgaben 
im Umlegungsverfahren obliegt der für das Geoinformations- und 
Vermessungswesen zuständigen Stelle der Bezirksverwaltung (Ge-

Auf Grund des § 46 Absatz 2, des § 80 Absatz 5, des § 199 Ab-
satz 2 und des § 246 Absatz 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
verordnet der Senat:
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Erster Abschnitt 
Bodenordnung

§ 1 Umlegungsausschuss
(1) Zur Durchführung von Umlegungen bildet das Bezirksamt 

einen oder mehrere Umlegungsausschüsse. Sind die Umlegungen 
Aufgabe der Hauptverwaltung, bildet die für das Geoinformations- 
und Vermessungswesen zuständige Senatsverwaltung einen oder 
mehrere Umlegungsausschüsse.

(2) Ist ein Umlegungsausschuss gebildet, so führt er auch verein-
fachte Umlegungen (§§ 80 bis 84 Baugesetzbuch) durch. 
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§ 7 Berufung der Mitglieder des Gutachterausschusses
(1) Die Mitglieder des Gutachterausschusses werden von dem für 

das Geoinformations- und Vermessungswesen zuständigen Mitglied 
des Senats für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die stellvertretend 
vorsitzenden und die ehrenamtlichen weiteren Mitglieder des Gut-
achterausschusses sind in der erforderlichen Anzahl zu berufen.

(2) Das vorsitzende Mitglied und die stellvertretend vorsitzenden 
Mitglieder müssen die Befähigung für die Laufbahngruppe 2, zwei-
tes Einstiegsamt des Laufbahnzweiges vermessungstechnischer 
Dienst haben und Bedienstete des Landes Berlin sein. Zwei ehren-
amtliche weitere Mitglieder, die nicht Bedienstete des Landes Berlin 
sind, können zu stellvertretend vorsitzenden Mitgliedern berufen 
werden, ohne die Voraussetzungen nach Satz 1 zu erfüllen. Zum vor-
sitzenden Mitglied soll nur berufen werden, wer auch Vorgesetzter 
oder Vorgesetzte der Bediensteten in der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses ist. Die Architektenkammer, die Baukammer, die 
Industrie- und Handelskammer, die Wirtschaftsprüferkammer und 
die Verbände entsprechender Fachrichtungen haben bei der Beru-
fung der ehrenamtlichen weiteren Mitglieder ein Vorschlagsrecht.

(3) Als Mitglied des Gutachterausschusses darf nur berufen wer-
den, wer
1. die Anforderungen nach § 192 Absatz 3 Satz 1 des Baugesetz-

buchs erfüllt,
2. nicht zum Personenkreis nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 und 2 

sowie Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung gehört und
3. das 70. Lebensjahr nicht vollendet hat.

§ 8 Pflichten der Mitglieder des Gutachterausschusses
(1) Die Mitglieder des Gutachterausschusses haben ihre Aufgaben 

nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Die durch ihre Tätig-
keit zu ihrer Kenntnis gelangenden persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Beteiligten sowie Daten der Kaufpreissamm-
lung sind vertraulich zu behandeln.

(2) Ein Mitglied des Gutachterausschusses ist im Einzelfall von 
der Mitwirkung ausgeschlossen, wenn
1. es an dem Gegenstand der Wertermittlung wirtschaftlich interes-

siert ist oder
2. ein Ausschließungsgrund nach § 20 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes vorliegt.
(3) Sind die Berufungsvoraussetzungen nach § 7 Absatz 3 Num-

mer 1 oder 2 entfallen oder ist ein Mitglied nach Absatz 2 ausge-
schlossen, so hat es dieses dem vorsitzenden Mitglied unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 9 Abberufung der Mitglieder,  
Beendigung der Amtszeit

(1) Ein Mitglied des Gutachterausschusses ist nach Würdigung 
aller Umstände von dem für das Geoinformations- und Vermes-
sungswesen zuständigen Mitglied des Senats abzuberufen, wenn
1. die in § 7 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 genannten Berufungsvor-

aussetzungen entfallen sind oder
2. ein wichtiger Grund im Sinne des § 86 der Verwaltungsgerichts-

ordnung vorliegt.
(2) Die Amtszeit des vorsitzenden und der stellvertretend vorsit-

zenden Mitglieder endet ohne Abberufung, wenn die in § 7 Absatz 2 
Satz 1 und 2 genannten Berufungsvoraussetzungen entfallen sind.

(3) Die Amtszeit eines stellvertretend vorsitzenden Mitglieds oder 
eines ehrenamtlichen weiteren Mitglieds endet ohne Abberufung, 
wenn es sein Amt mit Zustimmung des vorsitzenden Mitglieds nie-
derlegt.

§ 10 Verfahrensgrundsätze
(1) Der Gutachterausschuss berät und beschließt in nichtöffentli-

cher Sitzung. Die Beschlüsse sind von den im Einzelfall mitwirken-
den Mitgliedern zu unterzeichnen. Ein mitwirkendes Mitglied kann 

schäftsstelle des Umlegungsausschusses). Im Falle des § 1 Absatz 1 
Satz 2 wird die Geschäftsstelle bei der für das Geoinformations- und 
Vermessungswesen zuständigen Senatsverwaltung eingerichtet.

(4) Der Umlegungsausschuss kann die Entscheidung über Vor-
gänge nach § 51 Absatz 1 des Baugesetzbuchs von geringer Bedeu-
tung der Geschäftsstelle übertragen. Er hat festzulegen, für welche 
Vorgänge und innerhalb welcher Grenzen diese Übertragung in Be-
tracht kommt.

§ 4 Auflösung des Umlegungsausschusses
Das Bezirksamt kann die Auflösung des Umlegungsausschusses 

beschließen, wenn
1. die Umlegung durchgeführt ist oder nach Auffassung des Um-

legungsausschusses nicht durchgeführt werden kann und
2. mit der Anordnung einer weiteren Umlegung in absehbarer Zeit 

nicht zu rechnen ist.
Im Falle des § 1 Absatz 1 Satz 2 kann bei Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Satz 1 die für das Geoinformations- und Vermessungs-
wesen zuständige Senatsverwaltung den Umlegungsausschuss auf-
lösen.

Zweiter Abschnitt 
Wertermittlung

§ 5 Gutachterausschuss
(1) Für Berlin wird gemäß § 192 Absatz 1 des Baugesetzbuchs ein 

Gutachterausschuss gebildet. Der Gutachterausschuss führt die Be-
zeichnung „Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin”. Er 
besteht aus einem vorsitzenden Mitglied, den stellvertretend vorsit-
zenden Mitgliedern und ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern.

(2) Der Gutachterausschuss wird bei der Erstattung von Gutach-
ten und bei Zustandsfeststellungen grundsätzlich in der Besetzung 
mit einem vorsitzenden oder einem stellvertretend vorsitzenden und 
zwei ehrenamtlichen weiteren Mitgliedern tätig. In besonderen Fäl-
len kann der Gutachterausschuss um ehrenamtliche weitere Mitglie-
der erweitert werden. Bei der Ermittlung von Bodenrichtwerten und 
sonstigen erforderlichen Daten nach den §§ 9 bis 14 der Immobi-
lienwertermittlungsverordnung sowie bei der Erstellung von Miet-
wertübersichten wird der Gutachterausschuss in der Besetzung mit 
einem vorsitzenden und mindestens vier ehrenamtlichen weiteren 
Mitgliedern tätig.

§ 6 Aufgaben des Gutachterausschusses
(1) Der Gutachterausschuss hat außer den durch § 193 Absatz 1, 2 

und 5 des Baugesetzbuchs übertragenen Aufgaben
1. den Zustand für ein Grundstück oder einen Grundstücksteil ein-

schließlich seiner Bestandteile bei vorzeitiger Besitzeinweisung 
nach § 116 Absatz 5 des Baugesetzbuchs festzustellen,

2. Gutachten über den merkantilen Minderwert von Grundstücken 
bei enteignenden Eingriffen zu erstatten und

3. Gutachten über Grundstücksteilwerte zu erstatten.
Der Gutachterausschuss erstellt die in § 198 Absatz 2 Satz 1 des 
Baugesetzbuchs genannten überregionalen Auswertungen und Ana-
lysen und nimmt die länderübergreifende Zusammenarbeit wahr. 
Darüber hinaus kann der Gutachterausschuss nach Bedarf Mietwert-
übersichten erstellen.

(2) Der Gutachterausschuss wird bei den Aufgaben nach Absatz 1 
Satz 1 nur auf Antrag tätig. Antragsberechtigt sind für Zustandsfest-
stellungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 die Enteignungsbehörde, 
für Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Enteignungsbe-
hörde sowie die Gerichte, für Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 die Finanzgerichte. Weitere Aufgaben und Antragsberechti-
gungen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
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lichen Daten verarbeiten. Die Daten können im automatisierten 
Datenverarbeitungsverfahren geführt werden.

§ 14 Auswertung der Verträge, Beschlüsse,  
ergänzenden Angaben und Unterlagen

(1) Die dem Gutachterausschuss übersandten Verträge und Be-
schlüsse nach § 195 Absatz 1 des Baugesetzbuchs sowie ergänzende 
Angaben und Unterlagen nach § 197 Absatz 1 des Baugesetzbuchs 
sind hinsichtlich ihres Inhaltes vertraulich zu behandeln sowie un-
verzüglich auszuwerten und zu vernichten. 

(2) Für jeden Auswertungsfall sind die in der Anlage aufgeführten 
Vertragsmerkmale, preisbeeinflussenden Merkmale und Ordnungs-
merkmale nach Objektgruppen zu erfassen. Objektgruppen sind 
Gruppen von Grundstücken und Rechte an Grundstücken, für die 
nach den Marktverhältnissen Teilmärkte bestehen. Dabei sind un-
gewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sowie ein vom gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr abweichendes Verhalten zu erfassen. Im 
Rahmen der Auswertung dürfen Fotos des Auswerteobjektes aufge-
nommen und in der Kaufpreissammlung zur internen Dokumenta-
tion erfasst werden.

§ 15 Kaufpreissammlung
(1) Die Kaufpreissammlung wird im automatisierten Datenver-

arbeitungsverfahren geführt. Die Auswertungsdaten nach § 14 sind 
in die Kaufpreissammlung zu übernehmen.

(2) Zur Bearbeitung von Auskunftsersuchen nach § 197 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs wird eine Datei geführt, in der 
Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Lagebezeichnung des 
Grundstücks, Objektgruppe (§ 14 Absatz 2 Satz 2), Kaufvertrags-
datum und Angaben zum Bearbeitungsstand verarbeitet werden 
können. Die Daten sind unverzüglich nach Erledigung des Aus-
kunftsersuchens zu löschen.

(3) Das vorsitzende Mitglied des Gutachterausschusses und die 
stellvertretend vorsitzenden Mitglieder sind berechtigt, Datenerfas-
sungen und Auswertungen in der Kaufpreissammlung vorzunehmen, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich 
ist. Das vorsitzende Mitglied kann Bediensteten in der Geschäfts-
stelle nach § 13 und Bediensteten in den Bezirksverwaltungen, 
denen Aufgaben nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 und 3 übertragen 
sind, in dem Umfang Datenerfassungen und Auswertungen in der 
Kaufpreissammlung erlauben, wie es zur Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 7 und 8 gilt ent-
sprechend.

(4) Die Mitglieder des Gutachterausschusses erhalten zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben Auszüge aus der Kaufpreissamm-
lung. Die Auszüge werden auf Anforderung für den Einzelfall von 
der Geschäftsstelle in analoger oder digitaler Form im erforderlichen 
Umfang erstellt. § 16 Absatz 7 und 8 gilt entsprechend.

§ 16 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
(1) Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden auf Antrag bei 

Darlegung eines berechtigten Interesses für den angegebenen Ver-
wendungszweck als Rechercheergebnisse grundstücksbezogen oder 
blockbezogen analog oder in digitaler Form erteilt. Recherche ist 
das Auswerten der Kaufpreissammlung nach Vergleichsfällen. 
Grundstücksbezogene Auskünfte haben den in der Anlage zu § 14 
Absatz 2 Satz 1 beschriebenen Inhalt. Bei blockbezogenen Auskünf-
ten sind unmittelbare Grundstückslagedaten (z.B. Straßenname, 
Grundstücksnummer) nicht enthalten. Kommt eine Versagung der 
Auskunft in Betracht, hat der Antragsteller die zur Entscheidung 
erforderlichen Angaben zu machen.

(2) Grundstücksbezogene Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 
erhalten im Einzelfall zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Grund-
stückswertermittlungsaufgaben:
1. von einer Kammer öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-

ständige für die Grundstückswertermittlung,

verlangen, dass seine dargelegte abweichende Auffassung zu den 
Akten genommen wird; sie ist nicht Bestandteil des Beschlusses.

(2) Der Gutachterausschuss wird zur mündlichen Erläuterung 
seiner Beschlüsse vor Behörden und Gerichten durch das Mitglied 
vertreten, das im jeweiligen Einzelfall den Vorsitz geführt hat. Bei 
dessen Verhinderung regelt das vorsitzende Mitglied des Gutachter-
ausschusses die Vertretung.

§ 11 Entschädigung für die Mitglieder des Gutachterausschusses
Die ehrenamtlichen weiteren Mitglieder des Gutachterausschus-

ses, die nicht Bedienstete des Landes Berlin sind, erhalten eine Ent-
schädigung nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz.

§ 12 Aufgaben des vorsitzenden Mitglieds
Das vorsitzende Mitglied des Gutachterausschusses hat

1. den Gutachterausschuss nach außen zu vertreten,
2. die Befugnisse nach § 197 des Baugesetzbuchs wahrzunehmen,
3. die ehrenamtlichen weiteren Mitglieder nach ihrer Berufung und 

vor ihrer ersten Dienstleistung auf ihre Pflichten nach § 8 hinzu-
weisen,

4. über die Besetzung des Gutachterausschusses im Einzelfall nach 
§ 5 Absatz 2 zu entscheiden,

5. die Zugriffserlaubnis nach § 15 Absatz 3 zu erteilen,
6. zu den Sitzungen einzuladen sowie
7. seine Vertretung zu regeln.

§ 13 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
(1) Die Geschäftsstelle wird bei der für das Geoinformations- und 

Vermessungswesen zuständigen Senatsverwaltung gebildet. Sie 
arbeitet nach fachlicher Weisung des Gutachterausschusses oder 
dessen vorsitzenden Mitglieds.

(2) Die Geschäftsstelle hat
1. die Kaufpreissammlung einzurichten und zu führen,
2. die Verträge und Beschlüsse nach § 195 Absatz 1 des Baugesetz-

buchs sowie die ergänzenden Angaben und Unterlagen nach 
§ 197 Absatz 1 des Baugesetzbuchs auszuwerten und die Daten 
in die Kaufpreissammlung einzugeben,

3. für Gutachten, Bodenrichtwerte, Mietwertübersichten, Zu-
standsfeststellungen und sonstige für die Wertermittlung erfor-
derliche Daten nach den §§ 9 bis 14 der Immobilienwertermitt-
lungsverordnung Beratungsgrundlagen vorzulegen und zu 
erläutern sowie

4. Immobilienmarktberichte nach § 18 zu erstellen und zu veröf-
fentlichen.

(3) Als weitere Aufgaben hat die Geschäftsstelle
1. Verwaltungsgebühren zu erheben,
2. die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses nach 

§ 11 zu entschädigen,
3. Auszüge nach § 15 Absatz 4 zur Verfügung zu stellen,
4. Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nach § 16 zu erteilen,
5. die Zugriffserlaubnis nach § 16 Absatz 5 zu erteilen,
6. Auskünfte über Bodenrichtwerte zu erteilen,
7. Bekanntmachungen nach § 19 zu veranlassen und
8. Verwaltungsarbeiten des Gutachterausschusses zu erledigen.

(4) Bei der Erfüllung der Aufgaben der Geschäftsstelle nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 sowie bei der Vorlage und Erläuterung von 
Beratungsgrundlagen für Gutachten, Bodenrichtwerte und Zu-
standsfeststellungen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wirken die für 
das Geoinformations- und Vermessungswesen zuständigen Stellen 
der Bezirksverwaltungen mit.

(5) Für Zwecke der allgemeinen Verwaltungstätigkeit kann die 
Geschäftsstelle die Aufträge und den Bearbeitungsstand sowie die 
für die Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses erforder-
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sen entsprechend den Erfordernissen nach Satz 2 ausgewertet wer-
den können und sind zwei Jahre nach ihrer Speicherung zu löschen.

(9) Bei der Auskunftserteilung in digitaler Form ist sicherzustel-
len, dass nur die antragstellende Person die Angaben zur Kenntnis 
nehmen kann, Veränderungen erkannt werden können, die Angaben 
dem Absender zugeordnet sind und der Empfang der Angaben nach-
gewiesen wird.

§ 17 Bodenrichtwerte
(1) Die Bodenrichtwerte nach § 196 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 

Baugesetzbuchs sind mit Stichtag 1. Januar jeden Jahres bis zum 30. 
April des gleichen Jahres zu ermitteln. 

(2) Die Bodenrichtwerte werden von der für das Geoinformati-
ons- und Vermessungswesen zuständigen Senatsverwaltung 
1. im Geoportal Berlin in einer landesweiten Kartendarstellung 

und
2. von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses als Einzelaus-

kunft 
zum Abruf bereitgestellt.

§ 18 Immobilienmarktberichte
Über den Immobilienmarkt ist mindestens jährlich durch Veröf-

fentlichungen zu berichten. Dabei sind die Verhältnisse auf den 
Teilmärkten für unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilien-
hausgrundstücke, Eigentumswohnungen und Ertragsgrundstücke 
gesondert darzustellen.

§ 19 Bekanntmachungen
Im Amtsblatt für Berlin sind zu veröffentlichen

1. die abgeleiteten, für die Wertermittlung erforderlichen Daten 
und die Mietwertübersichten sowie

2. der Abschluss der Bodenrichtwertermittlung mit dem Hinweis, 
wo die Bodenrichtwerte zur Auskunft für jedermann (§ 196 Ab-
satz 3 Satz 2 Baugesetzbuch) bereitgestellt werden.

Dritter Abschnitt  
Enteignungsbehörde

§ 20 Zuständigkeit
Enteignungsbehörde (§ 104 Baugesetzbuch) ist die für das Bau-

wesen zuständige Senatsverwaltung.

Vierter Abschnitt  
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 21 Inkrafttreten, Übergangsregelung
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuchs vom 5. Novem-
ber 1998 (GVBl. S. 331), die zuletzt durch Artikel I § 6 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2006 (GVBl. S. 573) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Die vor Inkrafttreten dieser Verordnung gebildeten Ausschüs-
se nach den §§ 1 und 7 der Verordnung zur Durchführung des Bau-
gesetzbuchs vom 5. November 1998 (GVBl. S. 331), die zuletzt 
durch Artikel I § 6 des Gesetzes vom 19. Juni 2006 (GVBl. S. 573) 
geändert worden ist, gelten als nach dieser Verordnung gebildet.

Berlin, den 5. Juni 2018

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

L o m p s c h e r
Senatorin für Stadtentwicklung 

und Wohnen 

2. die mit der Grundstücksbewertung beauftragten Bediensteten 
von Behörden sowie von Einrichtungen, die unter der Aufsicht 
von Landes- oder Bundesbehörden stehen,

3. Sachverständige für Grundstückswertermittlung und Immobi-
lienbewertung, die im Einklang mit DIN EN ISO/IEC 17024 
durch eine akkreditierte Zulassungsstelle geprüft sind.

Den in Nummer 1 bis 3 genannten Personen ist, soweit sie die Aus-
künfte zur rechtmäßigen Erfüllung ihrer Grundstückswertermitt-
lungsaufgaben benötigen, ein berechtigtes Interesse an der Aus-
kunftserteilung zu unterstellen.

(3) Blockbezogene Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erhal-
ten Dritte bei Darlegung eines berechtigten Interesses für jeden 
Einzelfall.

(4) Informationen aus der Kaufpreissammlung erhält jedermann. 
Informationen aus der Kaufpreissammlung sind statistische Werte 
aus Rechercheergebnissen, die keine Einzelfälle enthalten. Informa-
tionen sind keine Auskünfte aus der Kaufpreissammlung im Sinne 
des § 195 Absatz 3 des Baugesetzbuchs.

(5) Den in Absatz 2 genannten Personen kann zur rechtmäßigen 
Erfüllung ihrer Wertermittlungsaufgaben eine Zugriffserlaubnis für 
ein automatisiertes Verfahren auf Abruf erteilt werden, um Recher-
cheergebnisse selbst zu erstellen. Für Sachverständige der Grund-
stückswertermittlung, die nicht zu den in Absatz 2 genannten Perso-
nen zählen und voraussichtlich wiederholt Auskünfte zur Erstellung 
von Verkehrswertgutachten (§ 194 Baugesetzbuch) begehren, kann 
die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses auf Antrag Ausnah-
men von der Darlegungsverpflichtung nach Absatz 3 zulassen. In 
diesem Fall kann eine Zugriffserlaubnis für ein automatisiertes Ver-
fahren auf Abruf erteilt werden, um Rechercheergebnisse nach Ab-
satz 3 selbst zu erstellen. Die Erlaubnis zum automatisierten Abruf 
ist bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zu beantragen. 
Im Antrag sind der Verwendungszweck und die Person zu benennen, 
die zum Abruf berechtigt werden soll. Im Fall von Behörden und 
Einrichtungen ist jeder berechtigten Person eine eigene Zugriffser-
laubnis zu erteilen. Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit des 
einzelnen Abrufs trägt die abrufende Stelle. Die Erlaubnis ist auf 
zwei Jahre befristet. Nach Fristablauf kann sie auf Antrag erneut 
erteilt werden. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn
1. entgegen der Erlaubnis Daten abgerufen oder verwendet werden,
2. die Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis nicht mehr vor-

liegen oder
3. gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen wird.

(6) Für den automatisierten Abruf dürfen beim Zugriff auf den 
Datenspeicher nur die Datenverarbeitungskomponenten eingesetzt 
werden, die von der für die Führung der Kaufpreissammlung zu-
ständigen Stelle in der Hauptverwaltung vorgehalten werden. Diese 
Datenverarbeitungskomponenten müssen den erforderlichen Schutz 
vor unberechtigten Zugriffen sowie vor unzulässigen Auswertungen 
und Veränderungen des Datenbestandes gewährleisten und den Ab-
ruf auf den in der Erlaubnis festgelegten Umfang beschränken. Die 
für die Führung der Kaufpreissammlung zuständige Stelle in der 
Hauptverwaltung kann weitere Datenverarbeitungskomponenten, 
die die Anforderungen in Satz 2 erfüllen, für den Zugriff auf den 
Datenspeicher zulassen.

(7) Die Daten der Auskunftserteilung sind von der Person, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten hat, unverzüglich nach der 
Zweckerfüllung zu löschen oder zu vernichten. Dem Beschluss nach 
§ 10 Absatz 1 zugrunde liegende Auszüge aus der Kaufpreissamm-
lung sind zu dokumentieren.

(8) Recherchen in der Kaufpreissammlung sind so zu protokollie-
ren, dass die empfangende Person, der jeweilige Verwendungs-
zweck, die abgerufenen Angaben und das Datum des Abrufs be-
stimmt sind. Die protokollierten Angaben dürfen nur zu Zwecken 
des Datenschutzes, zur Datensicherung, zur Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Betriebes der Datenverarbeitungsanlage und zur 
Abrechnung verwendet werden. Die protokollierten Angaben müs-
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Erbbaurechtsdaten
• Daten der Bestellung
• Daten der Übereignung
• Erbbauzinsvereinbarungen

Bebauung
• Art und Lage der Gebäude
• Ausstattungsmerkmale
• Umfang der Bebauung, Flächen- und Raummaße
• Gebäudealter und Bauzustand
• Angaben zur Objektförderung mit öffentlichen Mitteln

Wohnungs- und Teileigentum
• Art und Umfang der Begründung
• Art, Umfang und Lage des Sondereigentums
• Art der Nutzung
• Raumaufteilung

Sachwert
• Daten der Sachwertberechnung

Ertragsdaten
• Jahresmieterträge
• Durchschnittsmieten
• Ausgaben der Grundstücksbewirtschaftung
• Ertragsindikatoren

Mietensammlung
• Mieteinheiten (Gewerberaum, Ein- und Zweifamilienhäuser)
• Mietdaten

Schlagworte
• Besonderheiten im Auswertungsfall

Textinformationen
• Erläuterungen zur Vertragsgestaltung und Preisvereinbarung im 

Einzelfall

Merkmalsgruppen
Verwaltungsdaten der Auswertung
• Erfassungsnummern
• Zeitpunkte der Registrierung und Erfassung
• Hinweise zur Auswertungsart und Umfang

Grundstückslage
• Allgemeine Lagedaten (z.B. Bezirk, Ortsteil, Wohnlage,  

Blocknummer)
• Unmittelbare Lagedaten (z.B. Straßenname, Grundstücks-

nummer)

Vertragsdaten
• Zeitpunkt der Beurkundung
• Art und Umfang der Übereignung
• Vertragsparteien

Preisverhältnisse
• Kaufpreis
• Preisbezüge
• Preisanteile

Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
• Ungewöhnliche Verhältnisse des Geschäftsverkehrs
• Persönliche Verhältnisse des Geschäftsverkehrs
• Ungewöhnliche Verhältnisse am Grundstück rechtlicher Art
• Ungewöhnliche Verhältnisse am Grundstück tatsächlicher Art

Grundstücksdaten
• Nutzungen
• Flächen
• Grundstücksbeschaffenheit

Planungs- und baurechtliche Situation
• Grundstücksqualität
• Geplante Nutzungen
• Rechtliche Bindungen

Anlage (zu § 14 Absatz 2 Satz 1)
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-74 

im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg
Vom 5. Juni 2018

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und 
Absatz 2a Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet 
sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Juni 2018

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

Angelika  S c h ö t t l e r
Bezirksbürgermeisterin

Jörn  O l t m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Fünften 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 7 – 74 vom 20. April 2017 für das Grundstück 

Tempelhofer Weg 25 – 26, Gotenstraße 34 – 43, Sachsendamm 
65 – 66 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg, wird 
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Tempel-

hof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und Bauen, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinforma-
tion, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung und Bauen, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtpla-
nung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
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Sechste Verordnung
zur Änderung der Sonderabfallentsorgungsverordnung 

Vom 11. Juni 2018

Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über persistente organische Schad-
stoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG 
(ABl. L 158 vom 30.4.2004 S. 7).“

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Im Rahmen der übertragenen Aufgaben hat die zentrale 
Einrichtung mit Ausnahme der Verfolgung von Ord-
nungswidrigkeiten auch die sich aus §§ 47 und 62 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes ergebenden Befugnisse.“

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „der Erzeugernum-
mern zur Führung von Nachweisen und Registern“ durch 
die Wörter „und Änderung von Identifikationsnummern für 
Abfallwirtschaftsbeteiligte im Rahmen der nach dieser Ver-
ordnung übertragenen Aufgaben“ ersetzt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „im Sinne des § 3 

Abs. 8 Satz 1 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
zur Beseitigung“ durch die Wörter „zur Beseitigung im Sin-
ne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz“ durch das Wort „Kreislaufwirtschaftsge-
setz“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Nummer 2 werden die Wörter „Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes“ durch das Wort „Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes“ ersetzt.

3. In § 7 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§ 40 Abs. 2 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes“ durch die Wörter 
„§ 47 Absatz 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 2  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Tag nach dem Tag der Verkündung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 11. Juni 2018

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

R.  G ü n t h e r

Auf Grund des § 13 Absatz 4 und Absatz 4a des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes Berlin vom 21. Juli 1999 (GVBl. 
S. 413), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. März 2018 
(GVBl. S. 186) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz:

Artikel 1  
Änderung der Sonderabfallentsorgungsverordnung

Die Sonderabfallentsorgungsverordnung vom 11. Januar 1999 
(GVBl. S. 6), die zuletzt durch die Verordnung vom 21. Oktober 
2013 (GVBl. S. 586) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird in Nummer 4 der Punkt durch ein Semi-

kolon ersetzt und werden nach Nummer 4 folgende 
Nummern 5 bis 8 angefügt: 
„5. Bearbeitung von Anzeigen und Wahrnehmung der 

sonstigen sich aus § 53 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212), das 
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, 
in der jeweils gültigen Fassung ergebenden Aufga-
ben;

6. Durchführung von Erlaubnisverfahren gemäß § 54 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes;

7. Vollzug der mit der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung von Abfällen in Zusammenhang stehenden 
Aufgaben nach der Verordnung (EG) Num-
mer 1013/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung 
von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006 S. 1) und 
dem Abfallverbringungsgesetz vom 19. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1462), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 1. November 2016 (BGBl. I S. 2452) 
geändert worden ist, in der jeweils gültigen Fassung, 
mit Ausnahme der Kostenübernahme gemäß § 8 Ab-
satz 4 des Abfallverbringungsgesetzes; 

8. Entscheidungen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchsta-
be b der Verordnung (EG) Nummer 850/2004 des 
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-90  

im Bezirk Spandau
Vom 12. Juni 2018

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Spandau von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung 
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Juni 2018

Bezirksamt Spandau

K l e e b a n k
Bezirksbürgermeister

B e w i g
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in 
Verbindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 5-90 vom 6. April 2017 für die Grundstücke 

Bismarckstraße 14, 17, 19, 20, für das Grundstück Bismarckstraße 
21/Flankenschanze 17 und für Teilflächen der Grundstücke Feld-
straße 36–37, 38–39, 41 und 43 im Bezirk Spandau wird festgesetzt. 
Er ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des 
Bebauungsplans VIII-B 11 b für das Gelände zwischen Askanier-
ring, Havelschanze, Schützenstraße, Neuendorfer Straße, Triftstra-
ße, Eiswerderufer, Havel, Wröhmännerpark, Wröhmännerstraße, 
Neuendorfer Straße, Falkenseer Platz, Falkenseer Damm, inklusive 
der Grundstücke Schäferstraße 2, Neuendorfer Straße 6, 7, einer Teil-
fläche des Grundstücks Askanierring 154, 154 A, 155 Ecke Falken-
seer Chaussee 8 sowie Abschnitte der Wröhmännerstraße und des 
Askanierrings mit Ausnahme der Kleingartenanlage Kleckersdorf, 
der Grundstücke Grundbuch von Spandau Blatt 19200 und 42358 
(östlich der Kleingartenanlage Kleckersdorf), des Koeltzeparks mit 
Jugendfreizeitheim, der Straße Am Koeltzepark, einer Teilfläche der 
Schönwalder Straße und eines Abschnitts der Neuendorfer Straße im 
Bezirk Spandau, Ortsteile Spandau und Hakenfelde, vom 26. No-
vember 2013 (GVBl. S. 619) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Spandau 

von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, Stadtentwick-
lungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, beglaubig-
te Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt 
Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen und Gesundheit, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich 
Bau- und Wohnungsaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und
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	Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuchs (DVO-BauGB) vom 5. Juni 2018
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 7-74 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg vom 5. Juni 2018
	Sechste Verordnung zur Änderung der Sonderabfallentsorgungsverordnung vom 11. Juni 2018
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 5-90 im Bezirk Spandau vom 12. Juni 2018




